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1 
Überbauung Schäferei; 
Planungsrechtliche Vor-
schriften und Pläne 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 
In der Schäferei soll eine vorbildliche 
Wohnüberbauung in Verbindung mit 
einer öffentlichen Grünanlage entste-
hen. Dazu werden den Stimmberech-
tigten zwei Geschäfte unterbreitet. Mit 
dem vorliegenden Geschäft werden die 
planungsrechtlichen Grundlagen ge-
schaffen. Das separate Geschäft (siehe 
Vorlage 2 dieser Botschaft) behandelt 
den Verkauf des gemeindeeigenen 
Landes. 
 
Das Areal der Schäferei (Perimeter der 
geltenden Zone mit Planungspflicht) ist 
im Besitz der Einwohnergemeinde Zolli-
kofen, der Firma Marti Invest AG und 
der Blindenschule Zollikofen. Die Land-
fläche umfasst ca. 35'000 m2. Dieses 
Gebiet ist die letzte grössere, zusam-
menhängende Baulandreserve der Ge-
meinde. Es ist sehr gut gelegen, nahe 
von Schulanlagen, Zentrum, Stationen 
des öffentlichen Verkehrs und dem 
Buchsiwald als wichtigem Naherho-
lungsraum. 
 
Die Gemeinde Zollikofen und die Marti 
Invest AG veranstalteten im Jahr 2012 
einen Projektwettbewerb im Einla-
dungsverfahren. Dies mit dem Ziel, eine 
städtebaulich und architektonisch 
hochstehende Wohnüberbauung mit 
gut 100 Wohneinheiten in Verbindung 
mit einem grosszügigen öffentlichen 
Grünraum zu erlangen.  

Für die planungsrechtliche Umsetzung 
ist eine Anpassung des Zonenplans und 
des Baureglements notwendig. Die be-
stehende Zone mit Planungspflicht 
"Schäferei" wird durch eine ordentliche 
Überbauungsordnung abgelöst. Somit 
wird also nicht neues Bauland einge-
zont, sondern die Nutzung und Gestal-
tung dieser bestehenden Baulandreser-
ve anders geregelt. Der Grosse Ge-
meinderat (GGR) hat am 
26. November 2014 die entsprechen-
den planungsrechtlichen Vorschriften 
und Pläne beschlossen. 
 
Gegen den GGR-Beschluss wurde das 
Referendum ergriffen, welches mit 666 
Unterschriften zu Stande gekommen 
ist. 
 
Der Grosse Gemeinderat hat mit 31 
gegen 6 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
(anwesende Ratsmitglieder: 38, Vorsitz 
stimmt nicht mit) den planungsrechtli-
chen Vorschriften und Plänen für die 
Überbauung Schäferei zugestimmt. 
 

Ausgangslage 
 
Bereits 1993 wurde in der Schäferei ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt. 
Die heute geltende Zone mit Planungs-
pflicht basiert auf dem damaligen 
Wettbewerbsergebnis. Dieses ist nie 
realisiert worden, weil es nicht mehr 
den Vorstellungen der Grundeigentü-
mer (damals Eidgenossenschaft, Ge-
meinde) entsprochen hat. 
Die Eidgenossenschaft hat im Jahr 2011 
ihre Parzelle der Firma Marti Invest AG 
verkauft. Im Februar 2012 wurde ein 
Projektwettbewerb in anonymisierter 
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Form mit vier eingeladenen Teams 
durchgeführt. Das Projekt "Am Park" 
von brügger architekten ag aus Thun 
erreichte den ersten Rang und bildet 
die Grundlage  für die planungsrechtli-
chen Erlasse. 
 
Beurteilung Siegerprojekt (Auszug 
Jurybericht) 

"Das Projekt basiert auf einem denkbar 
einfachen Konzept. Um den bestehen-
den, zusammenhängenden Land-
schaftsraum des Schäfereiareals so weit 
als möglich zu erhalten, wird eine peri-
phere Setzung der Volumen vorge-
schlagen. Die Miet- und Eigentums-
wohnungen befinden sich in Anleh-
nung an die Blindenschule und das 
Hochschulinstitut für Berufsbildung in 
markanten Bauvolumen. Die Einfamili-
enhäuser ergänzen das vorgefundene 
Siedlungsmuster im Süden und Westen 
der Parzelle. Um eine maximale Parkflä-
che zu erhalten, wird das nordseitige 
Bauvolumen teilweise in den Hang ge-
schoben.  
Die periphere Anordnung der Bebau-
ungen ermöglicht einen sehr grosszü-
gigen Grünraum, der sich von der 
Kirchlindachstrasse bis an die 
Stämpflistrasse durchzieht, die Talsohle 
bleibt offen, eine landschaftsarchitek-
tonisch grosszügige Geste. In diesem 
stimmigen Aussenraum sind gemein-
schaftliche Anlageteile und Spielberei-
che eingebettet, der Grünraum wird als 
Gesamtes erlebbar. Öffentliche Verbin-
dungen und private Erschliessungen 
sind klar ablesbar." 
 
Auszug Jurybericht vom 5. Oktober 2012 
 

 
 

 
 

 
Fotos Modell / Visualisierung Projekt 
 
Verkehr 

Die Gesamtanlage enthält zwei ge-
trennte Einstellhallen. Die Haupter-
schliessung für den motorisierten Ver-
kehr der drei grossen Mehrfamilien-
hausbauten im Sektor A erfolgt ab der 
Kirchlindachstrasse. Somit wird der 
Grossteil des anfallenden Verkehrs di-
rekt auf die Hauptstrasse geführt, das 
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Am östlichen Rand wird eine Parzelle 
im Umfang von ca. 3'000 m2 nicht der 
Überbauungsordnung "Schäferei" son-
dern der Zone für öffentliche Nutzun-
gen Nr. 14 "Blindenschulheim, katholi-
sche Kirche" zugeordnet. Die Fläche 
dient als Entwicklungsreserve für die 
bestehende Schulanlage der Blinden-
schule. 
 
Eine Zufahrt von der Kirchlindachstrasse 
her in eine Einstellhalle ist nur über die 
bestehende Zufahrt zum Parkplatz des 
Eidgenössischen Hochschulinstituts für 
Berufsbildung (EHB) möglich. Dazu 
muss in diesem Bereich der Perimeter 
bis zur bestehenden Zufahrt erweitert 
werden. 
 
Im südlichen Bereich der geltenden Zo-
ne mit Planungspflicht, angrenzend an 
die Zone für öffentliche Nutzungen 
Nr. 13 "Sekundarschule", ist 2001 eine 
Teilüberbauungsordnung zur Erstellung 
von fünf Einfamilienhäusern erlassen 
worden. In dieser ist festgelegt worden, 
dass die oberirdischen Autoabstellplät-
ze (Carports nördlich der Erschlies-
sungsstrasse) zu einem späteren Zeit-
punkt in die Einstellhallen einer zukünf-
tigen Überbauung integriert werden 
müssen. Der Perimeter der Überbau-
ungsordnung wird in diesem Bereich 
entsprechend angepasst. 
 
Baureglementsänderung / Aufhe-
bung Überbauungsordnung 

Der Artikel zur Zone mit Planungspflicht 
"Schäferei" wird im Baureglement er-
satzlos aufgehoben, da für dieses Ge-
biet die neue Überbauungsordnung 
gelten soll. 

Für die heutige Zone für öffentliche 
Nutzungen "EHB" sind nebst den Be-
stimmungen im Baureglement zusätz-
lich die Vorschriften der Überbauungs-
ordnung "SIBP" vom 7. April 1982 
massgebend. Damit diese nicht an die 
neuen Verhältnisse angepasst werden 
müssen, soll die alte Überbauungsord-
nung aufgehoben werden. Im Gegen-
zug wird Art. 104 des Baureglements 
entsprechend ergänzt. 
 
Argumente des Referen-
dumskomitees 
 
Das Referendumskomitee empfiehlt 
den Stimmberechtigten, aus folgenden 
Gründen ein NEIN in die Urne zu legen: 
1. Das bisherige Quartier wird hinter 

einer "Stadtmauer" von 14 m (!) Hö-
he und über 200 m Länge versenkt. 
Die Topographie des Schäfereigelän-
des wird rücksichtslos zerschnitten. 
Vom "Schnyderhoger" sieht man 
nichts mehr. 

2. Der beliebte Schlittelhoger wird auf 
schmale 12,5 m Breite drastisch ver-
kleinert und hat fast kein Gefälle 
mehr. 

3. Mit dem zweitplatzierten Projekt 
"Golden Delicious" wäre der 
"Schnyderhoger" erhalten geblieben. 
Dieses Projekt könnte nach einer Ab-
lehnung ohne grössere Kostenfolge 
reaktiviert werden. Die Zufahrt könn-
te weiterhin über die Kirchlindach-
strasse erfolgen. 

4. Der Name "Am Park" ist irreführend: 
Jetzt besteht noch eine Art Park, 
nachher ist alles mit mehr als 110 
Wohneinheiten überbaut, der öffent-
liche Grünraum höchst bescheiden. 
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5. Es ist Aufgabe der Gemeinde, gros-
sen Bauherren durch entsprechende 
Gesetze einen Rahmen zu stecken 
und die Bevölkerung zu schützen. 

6. Es sollte nicht alles überbaut werden. 
Es braucht Landreserven für die Zu-
kunft. 

7. Die direkt betroffenen Anwohnerin-
nen und Anwohner wurden in den 
Entscheidungsprozess nicht einbezo-
gen. 

 
Das Referendumskomitee empfiehlt  
den Stimmberechtigten, die Vorlage 
abzulehnen zugunsten eines neuen, 
besseren Projektes. 
 
Argumente des Grossen Ge-
meinderates 
 
Der Grosse Gemeinderat befürwortet 
die Vorlage grossmehrheitlich (31 Ja-
Stimmen gegen 6 Nein-Stimmen): 
 Die Schäferei, seit langer Zeit der 

Bauzone zugewiesen, ist für eine 
Wohnüberbauung bestens geeignet. 
Das Areal ist sehr gut gelegen, nahe 
von Schulanlagen, Zentrum, Statio-
nen des öffentlichen Verkehrs und 
dem Buchsiwald als wichtigem Nah-
erholungsraum. 

 Das Gesamtkonzept der Überbauung 
mit der Konzentration der Gebäude 
am Rande des Areals besticht. Im 
Wissen um die Beeinträchtigung der 
Bewohnerinnen und Bewohner am 
Jungfrauweg entsteht eine architek-
tonische Gesamtanlage mit klarer 
Gebäudestruktur. Das bestehende 
Bauland wird optimal ausgenutzt. 

 Zusammen mit der Wohnüberbau-
ung wird eine grosszügige (ca. 

12'000 m2) zentrale Grün- und Erho-
lungsfläche zu Gunsten der Öffent-
lichkeit erstellt. 

 Nach der öffentlichen Mitwirkung 
konnten erhebliche Verbesserungen 
erzielt werden: 
 Die Verkehrserschliessung erfolgt 

nun hauptsächlich über die Kirch-
lindachstrasse. 

 Trotz einer Verkleinerung des Be-
reichs zum Schlitteln kann weiter-
hin ein geeigneter Hang bereitge-
stellt werden. 

 Die Wohnbauten beziehen die Wär-
me über das Fernwärmenetz "Zolli-
kofen Nord". Sie wird hauptsächlich 
mit Holzschnitzeln erzeugt. Eine 
Ratsminderheit hat sich für noch wei-
tergehendere Energievorschriften 
eingesetzt. 

 
Folgen bei Ablehnung der 
Vorlage 
 
Werden die vorgeschlagenen Änderun-
gen für die Überbauung Schäferei ver-
worfen, gelten die bestehenden Vor-
schriften weiterhin; das heisst: 
 das Land bleibt weiter Bauland (keine 

Auszonung) und kann mit einer Er-
schliessung über die Quartierstrassen 
Park- und Stämpflistrasse überbaut 
werden; 

 die Wohngebäude südlich des Jung-
frauweges dürfen höher als mit der 
neuen Überbauungsordnung geplant 
erstellt werden; 

 der öffentlichen Grünraum und der 
Schlittelhang sind nicht gesichert. 

 
Eine Neuauflage für die Ausarbeitung 
einer neuen Überbauungsordnung 
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würde zu entsprechenden Zeit- und 
Kostenfolgen (Total Fr. 240'000.00, da-
von Anteil Gemeinde 26 %) führen. 
 
Antrag 
 
Der Grosse Gemeinderat empfiehlt den 
Stimmberechtigten mit 31 gegen 6 
Stimmen bei 0 Enthaltungen (anwe-
sende Ratsmitglieder: 38, Vorsitz 
stimmt nicht mit) zu beschliessen: 
 
1. Der Zonenplanänderung "Schäferei" 

wird zugestimmt. 
2. Der Baureglementsänderung wird 

zugestimmt. 
3. Der Überbauungsordnung Nr. 28 

"Schäferei" wird zugestimmt. 
4. Der Aufhebung des Überbauungs- 

und Gestaltungsplans mit Sonder-
bauvorschriften Schäferei (SIBP) wird 
zugestimmt. 

 
 
Zollikofen, 26. November 2014 
 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 
 
Johanna Thomann Lemann 
Präsidentin 
 
Roland Gatschet 
Sekretär 

Anhänge I - IV 
- Zonenplanänderung 
- Baureglementsänderung 
- Überbauungsvorschriften 
- Überbauungsplan 
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Anhang I: Zonenplanänderung 
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Anhang II: Baureglementsänderung 
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Anhang III: Überbauungsvorschriften 
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Anhang IV: Überbauungsplan 
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2 
Überbauung Schäferei; 
Landverkauf 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 
In der Schäferei soll eine vorbildliche 
Wohnüberbauung in Verbindung mit 
einer öffentlichen Grünanlage entste-
hen. Mit dem vorliegenden Geschäft 
soll der Landverkauf des gemeindeei-
genen Landes beschlossen werden. Der 
Grosse Gemeinderat (GGR) hat am 
26. November 2014 die planungsrecht-
lichen Grundlagen dazu geschaffen. 
Gegen diesen Beschluss wurde das Re-
ferendum ergriffen. Die Stimmberech-
tigten entscheiden mit der Vorlage 1 
abschliessend darüber. 
 
Das Areal der Schäferei (Perimeter der 
geltenden Zone mit Planungspflicht) ist 
im Besitz der Einwohnergemeinde Zolli-
kofen, der Firma Marti Invest AG und 
der Blindenschule Zollikofen. Die Land-
fläche umfasst ca. 35'000 m2. Das Ge-
biet ist die letzte grössere, zusammen-
hängende Baulandreserve der Gemein-
de. Es ist sehr gut gelegen, nahe von 
Schulanlagen, Zentrum, Stationen des 
öffentlichen Verkehrs und dem Buchsi-
wald als wichtigem Naherholungsraum. 
 
Der Grosse Gemeinderat hat mit 22 
gegen 9 Stimmen bei 6 Enthaltungen 
(anwesende Ratsmitglieder: 38, Vorsitz 
stimmt nicht mit) dem Landverkauf für 
die Überbauung Schäferei zugestimmt. 
 
 
 
 

Ausgangslage 
 
Die Einwohnergemeinde Zollikofen ist 
Eigentümerin der Parzelle Nr. 59 mit 
einer Fläche von 8'617 m2. Die Marti 
Invest AG hat im Jahr 2010 die Parzelle 
Nr. 2222 mit einer Fläche von 
24'002 m2 von der Eidgenossenschaft 
erworben. Das Grundstück wird heute 
landwirtschaftlich genutzt, ist verpach-
tet und dient als Fläche für die Carports 
der Liegenschaften Stämpflistrasse 47 
bis 55. Diese Carports werden im Zuge 
der Überbauung Schäferei in die zu er-
stellende Einstellhalle im Sektor B inte-
griert. 
Der Kauf im Jahr 1978 erfolgte als 
mögliches Bauerweiterungsland für die 
Sekundarschulanlage. Die weiterhin als 
Landreserve für die Schulbauten benö-
tigte Fläche wurde 1993 von der Parzel-
le Nr. 59 abgetrennt und der Schul-
hausparzelle (Nr. 1008) zugeschlagen. 
Der Gemeinderat hat mit der Marti In-
vest AG eine Planungsvereinbarung ab-
geschlossen. Dies mit dem Ziel, eine 
Gesamtplanung über das Gebiet der 
beiden betroffenen Parzellen zu erar-
beiten. Aufgrund der Planungsergeb-
nisse soll die Parzellierung entspre-
chend den heutigen Landanteilen neu 
vorgenommen werden. Massgebend ist 
dabei die effektiv realisierbare Brutto-
geschossfläche (BGF). 
Die Landverkäufe basieren ebenfalls auf 
dieser BGF, so dass nach Abschluss aller 
Geschäfte jede Partei nach den ur-
sprünglichen Landanteilen entschädigt 
wird. Dies führt dazu, dass die Ge-
meinde Zollikofen von der Marti Invest 
AG eine Entschädigung in Franken pro 
m2 BGF erhält. 
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Übersicht Eigentumsverhältnisse 

 

Planungsergebnis 
 
Im Februar 2012 wurde ein Projekt-
wettbewerb in anonymisierter Form mit 
vier eingeladenen Teams durchgeführt. 
Das Siegerprojekt von brügger architek-
ten ag aus Thun diente als Grundlage 
für die planungsrechtliche Umsetzung. 
 
Überbauungssektor A 

Im Sektor A sollen drei grosse Mehrfa-
milienhausbauten mit einer maximalen 
BGF von 13'000 m2 durch die Marti In-
vest AG realisiert werden. 
 
  



- 22 - 

Überbauungssektor B 

Im Sektor B können sowohl Eigen-
tumswohnungen als auch Doppelein-
familienhäuser erstellt werden. Auf 
Grund der Abhängigkeiten der einzel-
nen Baubereiche voneinander (Er-
schliessung, gemeinsame Einstellhalle) 
und im Sinne einer einheitlichen Gestal-
tung soll die Überbauung des Sektors B 
durch die gleiche Bauherrschaft wie im 
Sektor A erfolgen. Die Gemeinde Zolli-
kofen wird daher ihren BGF-Anteil an 
die Marti Invest AG verkaufen. Die ma-
ximale BGF beträgt für diesen Sektor 
5'500 m2. 
 
Überbauungssektor C 

Im Sektor C sollen einzelne Landparzel-
len durch die Gemeinde Zollikofen ver-
kauft und durch private Bauherrschaf-
ten in Eigenregie überbaut werden. Auf 
Grund des Richtprojektes beträgt die 
maximale BGF 1'656 m2. 
 
Landverkäufe 
 
Das Land der Parzelle Nr. 59 im Eigen-
tum der Gemeinde Zollikofen soll ver-
kauft werden. Die Abgabe im Baurecht 
wäre machbar. Baurechte sind insbe-
sondere sinnvoll: 
 bei Mietobjekten, denn bei Kaufob-

jekten kann das Baurecht zu Fesseln 
führen; 

 bei Grundeigentümern, bei welchen 
die Landhaltung und Bewirtschaftung 
zu ihrem Kerngeschäft gehört und 
somit wiederkehrender Ertrag erzielt 
werden soll (z.B. Burgergemeinden); 

 wenn das Land nach Ablauf der Bau-
rechtsdauer einem anderen Zweck 

oder anderer Nutzung zugeführt 
werden soll. 

 bei hohem Zinsniveau, damit die 
Bauherrschaft mit weniger Kapital ihr 
Vorhaben realisieren kann. 
 

Die erwähnten Kriterien treffen für die 
Überbauung Schäferei nicht zu. Zudem 
macht es aus finanzpolitischer Sicht 
keinen Sinn, auf der Seite der Aktiven 
Baurechtsparzellen und auf der Seite 
der Passiven Schulden in der Bilanz der 
Gemeinde auszuweisen. 
 
Der Landverkauf lässt sich in zwei 
Hauptteile einordnen. 
 Im Überbauungssektor C werden 

einzelne Bauparzellen im Umfang 
von total 2'535 m2 an einzelne pri-
vate Bauherrschaften verkauft. Ge-
mäss Richtprojekt können so bei-
spielsweise sechs Einzelhäuser reali-
siert werden. Der Gemeinderat beab-
sichtigt, die Baulandparzellen an Fa-
milien aus Zollikofen zu verkaufen. 
Der Landpreis beträgt Fr. 800.00 pro 
m2 Land. Der Gemeinderat soll er-
mächtigt werden, die Veräusserun-
gen der einzelnen Parzellen in eige-
ner Kompetenz abzuwickeln. 

 Im Überbauungssektor B wird der 
verbleibende Nutzungsanteil der 
Gemeinde in Form von Bruttoge-
schossfläche an die Marti Invest AG 
verkauft. Diese wiederum realisiert 
die Bauten und verkauft sie in Form 
von Stockwerkeigentum an einzelne 
private Eigentümer. Die Marti Invest 
AG hat sich bereit erklärt, die einzel-
nen Wohnungseinheiten ebenfalls 
vorzugsweise an Familien aus Zolliko-
fen zu übertragen. Die Gemeinde 
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verkauft die Nutzung zum Preis von 
Fr. 795.00 pro m2 BGF an die Marti 
Invest AG. Dies entspricht dem Preis, 
welcher die Firma Marti an die Eid-
genossenschaft als vormalige Besitze-
rin des Landes entrichten muss. 
Diese Fr. 795.00 pro m2 BGF entspre-
chen bei der vorgesehenen Ausnüt-
zung einem Preis von rund Fr. 700.00 
pro m2 Landfläche. 

 
Finanzielles 
 
Erlös aus Landverkauf 
 

Sektor C 
2'535 m2 Land à Fr. 800.00 Fr. 2'028'000.00 
Sektor B  
3'585 m2 BGF à Fr. 795.00 Fr. 2'850'075.00 

Total Erlös Fr. 4'878'075.00 
 

Der Erlös von rund 4,9 Mio. Franken 
führt zu einem positiven Effekt bei der 
Selbstfinanzierung. Die Verschuldung in 
den Planjahren 2015 bis 2016 kann 
entsprechend reduziert werden, was zu 
einer willkommenen Entlastung des 
Gemeindefinanzhaushaltes führt. 
 
Folgen bei Ablehnung der 
Vorlage 
 
Die Gemeinde bleibt Eigentümerin der 
Parzelle Nr. 59. Bei Annahme der pla-
nungsrechtlichen Vorschriften und Plä-
ne kann der Sektor A (weitgehend Land 
der Marti Invest AG) realisiert werden; 
eventuell ist eine geringfügige Teil-
veräusserung von Parzelle Nr. 59 durch 
die Gemeinde an die Marti Invest AG 
nötig (im Zuständigkeitsbereich des 
Gemeinderates). 

Theoretisch könnte die Gemeinde 
selbst als Bauherrin auftreten. Dies ist 
jedoch eher unrealistisch, da der Woh-
nungsbau nicht zu den "Kernaufga-
ben" einer Gemeinde gehört und zu-
dem eine Bauvorlage mit dem entspre-
chenden Kreditbeschluss nach sich zie-
hen würde. Dies hätte einen hohen 
Fremdmitteleinsatz (Verschuldung) zur 
Folge. 
Die Analyse des Abstimmungsresultats 
könnte Hinweise auf das weitere Vor-
gehen geben. Andererseits ist bei einer 
Ablehnung damit zu rechnen, dass die 
Überbauung Schäferei nicht wie ge-
plant realisiert werden kann und somit 
ein bestens geeignetes Wohnraumge-
biet weiterhin brach liegt. 
 
Antrag 
 
Der Grosse Gemeinderat empfiehlt den 
Stimmberechtigten mit 22 gegen 9 
Stimmen bei 6 Enthaltungen (anwe-
sende Ratsmitglieder: 38, Vorsitz 
stimmt nicht mit) zu beschliessen: 
 
Der Gemeinderat wird ermächtigt, 

a) eine Bruttogeschossfläche von 
3'585 m2 zum Preis von Fr. 795.00 
pro m2 an die Marti Invest AG (Sek-
tor B) und 

b) eine Landfläche von 2'535 m2 zum 
Preis von Fr. 800.00 pro m2 an ver-
schiedene Eigentümer (Sektor C) 

zu verkaufen und die Rechtshandlun-
gen in eigener Kompetenz vorzuneh-
men. 
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